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Georg-Büchner-Gymnasium                    
 Europaschule der Stadt Kaarst 
 

                                                                   
    

PER MAIL                                                                            17.08.2021 

 

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,  

ich begrüße alle zum neuen Schuljahr 2021/22. Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres 
möchte ich die Gelegenheit nutzen, auf einige Punkte aufmerksam zu machen: 

 

I) Stundenpläne 

Trotz einiger Schwierigkeiten im Vorfeld konnte sichergestellt werden, dass der Unterricht 
im neuen Schuljahr in allen Jahrgangsstufen erteilt werden kann. Allerdings musste an der 
ein oder anderen Stelle der Stundenumfang gekürzt werden, um dieses Ziel zu erreichen. 
Wir haben uns aber bemüht, diese Kürzungen in einem sehr moderaten Rahmen 
vorzunehmen. Allerdings ließ es sich aufgrund der personellen Situation nicht vermeiden, 
den Ganztag für die Jahrgangsstufen 8 und 9 weitestgehend vorerst auszusetzen. Konkret 
bedeutet dies, dass in der Jahrgangsstufe 8 kein Ganztagsbetrieb und in der Jahrgangsstufe 9 
nur montags (8. + 9. Stunde) Ganztagsbetrieb stattfindet. Die sonst vorgesehenen Lernzeiten 
entfallen bis auf weiteres. 

Frau Barth kehrt nach ihrer Babypause am Montag, 06.09.2021 in den Schulbetrieb zurück. 
In der Übergangszeit werden die betroffenen Musikstunden weitestgehend entweder durch 
Lehrkräfte der entsprechenden Klassen oder Musik-Fachlehrer vertreten.   

Besondere Regelungen am ersten Schultag (18.08.2021):  

1) Entgegen der Ankündigung im GBG-Info vom Juli dieses Jahres, hat die Jahrgangsstufe 8 
wegen des fehlenden Ganztags am Mittwoch bis zur 6. Stunde einschließlich Unterricht. 

2) Wegen der Einschulung der neuen FünftklässlerInnen steht an diesem Tag Hof 1 in den 
großen Pausen für die Jahrgangsstufen 6 bis Q2 nicht zur Verfügung.  

 

II) Corona-Maßnahmen 

Es besteht auch im Schuljahr 2021/22 die Maskenpflicht im Schulgebäude und während des 
Unterrichts weiterhin. Auf dem Außengelände ist sie allerdings vorerst aufgehoben. Die 
aktualisierten Hygieneregeln habe ich diesem Schreiben beigefügt.  

Ebenfalls bleibt die Verpflichtung aller Schülerinnen und Schüler, zweimal pro Woche einen 
Corona-Selbsttest in der Schule durchzuführen, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu 
dürfen. Im Einzelfall reicht auch der Nachweis eines negativen Ergebnisses bei einem 
Bürgertest oder einer Testung bei einem Arzt, das nicht älter als 48 Stunden ist bzw. der 
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Impfnachweis oder eine Bescheinigung über die Genesung nach einer Corona-Infektion, die 
allerdings nicht länger als 6 Monate zurückliegen darf. 

Wie schon vor den Sommerferien handelt es sich um einen Schnelltest, der in gleicher Weise 
per Nasenabstrich durchgeführt wird.   

Die Testungen erfolgen jeweils montags und donnerstags zu Beginn der ersten 
Unterrichtsstunde (Ausnahme: Aufgrund der verkürzten ersten Schulwoche finden die 
Testungen dort für alle am Mittwoch zu Beginn der ersten Stunde statt.).  Schülerinnen und 
Schüler, die an diesen Terminen (z.B. aufgrund von Krankheit) nicht anwesend sind, melden 
sich selbständig unmittelbar nach Rückkehr in die Schule bei der Lehrkraft, die sie zuerst im 
Unterricht haben, und führen den Selbsttest dann dort durch.  

 

III) Pflegschaftsabende 

Für die anstehenden Pflegschaftsabende gilt die 3G-Regel. Teilnahmeberechtigt sind 
grundsätzlich nur Eltern, die geimpft, von einer Corona-Infektion genesen (nicht länger als 6 
Monate) oder getestet (Test nicht älter als 48 Stunden) sind. Ein entsprechender Nachweis 
muss vor Beginn der Veranstaltung der Klassen- oder Jahrgangsstufenleitung vorgelegt 
werden. Außerdem bitten wir im Sinne des Infektionsschutzes darum, dass nur maximal 1 
Elternteil pro SchülerIn zu den Pflegschaftsabenden erscheint. 

 

IV) Wandertag 

In Absprache mit dem AEG haben wir uns entschlossen, am Freitag, 03.09.2021 einen 
außerplanmäßigen „Wandertag“ einzurichten. In der Zeit von 08.00 bis 13.20 Uhr findet an 
diesem Tag kein regulärer Unterricht statt (auch der Nachmittagsunterricht für die Oberstufe 
entfällt), sondern die Klassen und Jahrgangsstufen können diesen Zeitraum für gruppen- und 
gemeinschaftsbildende Aktionen (z.B. Exkursionen, gemeinsame Spiele etc.) nutzen. 
Hintergrund dieser Maßnahme ist, den einzelnen Lerngruppen nach der langen Zeit des 
Distanz- und eingeschränkten Präsenzunterrichts die Möglichkeit zu geben sich wieder als 
Gemeinschaft zu erfahren und damit wieder ein Stück weiter in den normalen Schulalltag 
zurückzufinden. 

Die Klassen- und Jahrgangsstufenleitungen werden in den nächsten Tagen mit der konkreten 
Planung für diesen Tag beginnen und ihre Lerngruppen darüber informieren.  

Ich wünsche uns allen einen guten Start in ein hoffentlich ruhigeres und normaleres 
Schuljahr 2021/22.  

Herzliche Grüße 

 

Volker Werker 

(Schulleiter) 


